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Beitragsordnung  

Grundschulbetreuung Astrid-Lindgren-Schule 
 

 

Beitrag 

Die Höhe des Beitrags berechnet sich je nach gewähltem Betreuungsmodul: 

Modul monatl. Beitrag 

1 
Frühbetreuung 07:00 - 08:30 Uhr 

60,-€ 
Mittagsbetreuung 1 12:00 - 14.00 Uhr 

2 Mittagsbetreuung 2 (Mo-Do) 12:00 - 17:00 Uhr 152,- € 

3 10er Karte (gilt pro Betreuungstag)  07:00 - 14:00 Uhr 80,-€ 

4 10er Karte (gilt pro Betreuungstag, Mo-Do) 12:00 – 17:00 Uhr 150,-€ 

 

Die Frühbetreuung ist mit der Mittagsbetreuung 1 kombiniert. Wird die Betreuungszeit von 07.00 – 

max.17.00 Uhr gewünscht, muss die Frühbetreuung sowie die Mittagsbetreuung 2 gewählt werden. 

Die 10er Karte ist Gültig für die Dauer des angemeldeten Schuljahres. Nicht genutzte Zeiten verfallen 

mit Ablauf des Schuljahres.  

 
 
Mahnung / Beitreibung 

Beiträge die nicht innerhalb der in den AGB genannten Frist entrichtet worden sind, werden mit einer 

neuen Zahlungsfrist angemahnt.  

Bleibt nach erfolgter Mahnung die Begleichung aus, wird das gerichtliche Mahnverfahren eingeleitet. 

 

 

Ferienbetreuung 

Die Kosten der Ferienbetreuung belaufen sich pro Schüler*in auf 80,-€/ Ferienwoche.  

Für in Modul 1 und 2 angemeldete Schüler*innen ist die Ferienbetreuung kostenfrei.  

Zusätzlich wird für alle Kinder eine "Bastelpauschale" in Höhe von 10,00 € pro Kalenderwoche und Kind 

fällig. Die Pauschale kann nicht tageweise, sondern nur wochenweise entrichtet werden. Die Pauschale 

ist ebenfalls fällig, wenn ein Kind nicht die ganze Woche betreut wird. 

 

 

Beitragsermäßigung 

In Anlehnung an die Sozialermäßigung des Landes Schleswig-Holstein und des Kreises Rendsburg-

Eckernförde zur „Geschwisterermäßigung und sozialen Ermäßigung von Elternbeiträgen zur Förderung 

von Kindern in Kindertageseinrichtungen“ sowie unter Einhaltung des Elternhöchstbeitrages können 

ergänzende Ermäßigungsregelungen beantragt werden. 
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Geschwisterermäßigung  

Modul 
monatl. Beitrag/ 
Geschwisterkind 

1 
Frühbetreuung 07:00 - 08:30 Uhr 

45,-€ 
Mittagsbetreuung 1 12:00 - 14.00 Uhr 

2 Mittagsbetreuung 2  (Mo-Do) 12:00 - 17:00 Uhr 114,- € 

3 10er Karte (gilt pro Betreuungstag)  07:00 - 14:00 Uhr 80,-€ 

4 10er Karte (gilt pro Betreuungstag, Mo-Do) 12:00 – 17:00 Uhr 150,-€ 

 

Die Geschwisterermäßigung gilt für jüngere Geschwisterkinder. Sie ist im Betreuungsvertrag zu 

vermerken. 

 

Sozialermäßigung  

Die Betreuungskosten der Schulkindbetreuung sind durch die Stadt Büdelsdorf ermäßigungsfähig. Auf 

Antrag werden Ermäßigungsregelungen durch die Stadt Büdelsdorf beschieden. 

Eine Ermäßigung der Gebühren für die 10er Karten ist nicht möglich.  

Die Teilübernahme von Beiträgen durch Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets (Bildungskarte) ist 

möglich. 

 

 

Gebühren 

Für die Erstellung externer Bescheinigungen (z.B. Beitragsbescheinigung) können pro Dokument 10,-€ 

Bearbeitungsgebühr erhoben werden. 

Für eine Rücklastschrift (Nichteinlösung SEPA-Lastschrift) kann 10,-€ Bearbeitungsgebühr erhoben 

werden. 

Für die 1. Mahnung wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 5,-€ berechnet. Für die Erstellung der 2. 

Mahnung beträgt die Bearbeitungsgebühr 10,-€. 
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